jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 14 MinStG Freischein, Erganzung

MinStG - Mineraldlsteuergesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.07.2024

1. (1)Ein Inhaber eines Verwendungsbetriebes, der auf Grund eines Freischeins bezogenes Mineraldl zu einem
beglnstigten Zweck verwenden will, der im Freischein nicht angegeben ist, kann schriftlich beantragen, daR die
im Freischein enthaltenen Angaben Uber den Verwendungszweck im Bescheid erganzt oder erweitert werden.

2. (2)Der Antrag mul3 eine Beschreibung der beabsichtigten Verwendung des Mineraldls sowie die erforderlichen
erganzenden Angaben enthalten.

3. (3)Dem Antrag ist stattzugeben, soweit die beabsichtigte Verwendung des Mineraldls nach§ 4 Abs. 1Z9
beglnstigt ist und Umstande der im8& 12 Abs. 3 bezeichneten Art nicht vorliegen. Wenn dem Antrag stattgegeben
wird, sind das Befundprotokoll und der Freischein entsprechend zu erganzen.

In Kraft seit 01.01.1995 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/MinStG/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/MinStG/paragraf/12
file:///

	§ 14 MinStG Freischein, Ergänzung
	MinStG - Mineralölsteuergesetz


